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Aufgrund des Artikels 7 des Gesetzes zur Änderung ver-
waltungsvollstreckungs- und verwaltungsverfahrensrecht-
licher Vorschriften vom 26. März 2013 (GVBl. LSA S.134) 
in Verbindung mit Abschnitt II Nr. 2 des Beschlusses der
Landesregierung über den Aufbau der Landesregierung
Sachsen-Anhalt und die Abgrenzung der Geschäftsbe-
reiche vom 3. Mai 2011 (MBl. LSA S. 217), zuletzt geän-
dert durch Beschluss vom 14. Oktober 2014 (MBl. LSA
S. 511), wird nachstehend der Wortlaut des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der
vom 1. Januar 2015 an geltenden Fassung bekannt gemacht.

Die Neufassung berücksichtigt:

1. das am 30. Juni 1994 in Kraft getretene Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom
23. Juni 1994 (GVBl. LSA S. 710),

2. das am 1. Januar 1998 in Kraft getretene Gesetz zur
Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt vom 18. Dezember 1997
(GVBl. LSA S. 1073),

3. den am 1. Januar 1999 in Kraft getretenen Artikel 2 
§ 1 des Gesetzes über die Ausführung der Insolvenz-
ordnung und zur Anpassung landesrechtlicher Vor-
schriften vom 17. November 1998 (GVBl. LSA
S. 461, 462),

4. den am 10. April 2001 in Kraft getretenen Artikel 4
des Gesetzes über das kommunale Unternehmensrecht
vom 3. April 2001 (GVBl. LSA S. 136, 139),

5. den am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Artikel 11
des Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes vom 7. De-
zember 2001 (GVBl. LSA S. 540, 542), 

Bekanntmachung
der Neufassung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 

des Landes Sachsen-Anhalt.

Vom 20. Februar 2015.

6. die am 1. Mai 2002 in Kraft getretene Nummer 37 der
Anlage des Vierten Rechtsbereinigungsgesetzes vom
19. März 2002 (GVBl. LSA S. 130, 135), 

7. den am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen Artikel 6
des Gesetzes zur Neuordnung der Landesverwaltung
vom 17. Dezember 2003 (GVBl. LSA S. 352, 353),

8. den am 1. Dezember 2005 in Kraft getretenen Arti-
kel 8 des Ersten Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chungsgesetzes vom 18. November 2005 (GVBl. LSA
S. 698, 700),

9. den am 10. Februar 2011 in Kraft getretenen Artikel 3
des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landes-
rechts aufgrund der bundesrechtlichen Einführung 
des Rechtsinstituts der eingetragenen Lebenspartner-
schaft vom 2. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58),

10. den am 1. Januar 2013 in Kraft getretenen Artikel 5
des Vierten Medienrechtsänderungsgesetzes vom 
12. Dezember 2011 (GVBl. LSA S. 824, 826),

11. den am 1. März 2012 in Kraft getretenen § 2 der 
Aufwandserstattungsverordnung zum Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 
23. Februar 2012 (GVBl. LSA S. 70),

12. den teils am 6. April 2013, teils am 1. Januar 2015 
in Kraft getretenen Artikel 1 des eingangs genannten
Gesetzes,

13. den am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Artikel 3
des Gesetzes zur Neuordnung der Landesfinanzver-
waltung vom 13. November 2014 (GVBl. LSA S. 446).

Magdeburg, den 20. Februar 2015.

Der Minister für Inneres und Sport
des Landes Sachsen-Anhalt

Stah lknech t
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§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Vollstreckung von An-
sprüchen des Landes, eines Landkreises, einer Gemeinde
oder einer sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen
Rechts aus

1. Leistungsbescheiden gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1, Beschei-
den, die gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 zur Duldung einer Voll-
streckung verpflichten, und weiteren Vollstreckungs-
urkunden gemäß § 2 Abs. 2 über Geldforderungen und

2. Verwaltungsakten und öffentlich-rechtlichen Verträgen,
soweit sich daraus gemäß den §§ 71 bis 73 Verpflich-
tungen zur Vornahme einer Handlung, zur Duldung oder
zur Unterlassung ergeben.

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Voll-
streckung wegen Geldforderungen gelten auch,

1. soweit die Länder in Bundesgesetzen ermächtigt sind
zu bestimmen, dass für die Vollstreckung wegen Geld-
forderungen die landesrechtlichen Vorschriften anzu-
wenden sind, und

2. wenn ein Gericht eine Vollstreckungsbehörde zur Aus-
führung einer Vollstreckung wegen einer Geldforderung
in Anspruch nimmt und die Vollstreckung nach landes-
rechtlichen Vorschriften durchzuführen ist.

Teil 1
Vollstreckung wegen Geldforderungen

Abschn i t t  1
Allgemeine Vorschriften

§ 2
Vollstreckungsgegenstand, 

Vollstreckungsurkunden, Vollstreckungsschuldner

(1) Ein Verwaltungsakt, der zu einer Geldleistung ver-
pflichtet (Leistungsbescheid), wird nach den Vorschriften
dieses Teils vollstreckt. Ein Bescheid, der zur Duldung der
Vollstreckung wegen einer Geldforderung verpflichtet,
steht einem Leistungsbescheid gleich.

(2) Die Vorschriften dieses Teils gelten auch für die Voll-
streckung von Geldforderungen, welche sich aus den fol-
genden weiteren Vollstreckungsurkunden ergeben:

1. Erklärungen einer Person, die aufgrund einer Rechts-
vorschrift eine von ihr zu erbringende Geldleistung
selbst zu berechnen hat,

2. Beitragsnachweise der Arbeitgeber nach § 28f Abs. 3
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch,

3. öffentlich-rechtliche Verträge, soweit sich darin die
Schuldner der sofortigen Vollstreckung wegen einer
Geldleistung unterworfen haben,

4. Zahlungsaufforderungen wegen einer privatrechtlichen
Geldforderung, wenn durch Verordnung nach Absatz 3
zugelassen ist, dass solche Geldforderungen im Verwal-
tungszwangsverfahren vollstreckt werden dürfen,

5. andere Urkunden, deren Vollstreckung im Verwaltungs-
zwangsverfahren durch Rechtsvorschrift des Landes
besonders zugelassen ist.

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Ver-
ordnung zu bestimmen, welche privatrechtlichen Geld-
forderungen der in § 1 Abs. 1 genannten Stellen im Ver-
waltungszwangsverfahren vollstreckt werden können. Die
Geldforderungen müssen entstanden sein aus

1. der Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen,

2. der Nutzung öffentlichen Vermögens oder dem Erwerb
von Früchten öffentlichen Vermögens oder

3. der Inanspruchnahme öffentlicher Mittel für öffentlich
geförderte, insbesondere soziale Zwecke.

Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Forderungen öffentlich-
rechtlicher Versicherungsunternehmen, die am Wettbewerb
teilnehmen, und für öffentlich-rechtliche Bank- und Kre-
ditinstitute einschließlich der Sparkassen.

(4) Vollstreckungsschuldner sind

1. bei Leistungsbescheiden diejenigen Personen, gegen 
die die Leistungsbescheide gerichtet sind,

2. bei Vollstreckungsurkunden gemäß Absatz 2 die darin
genannten zahlungspflichtigen Personen,

3. bei Bescheiden nach Absatz 1 Satz 2 diejenigen Perso-
nen, die zur Duldung der Vollstreckung verpflichtet sind.
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§ 3
Voraussetzungen der Vollstreckung

(1) Die Vollstreckung darf erst beginnen, wenn

1. gegen den Leistungsbescheid oder gegen die Vollstre-
ckungsurkunde gemäß § 2 Abs. 2 kein Rechtsbehelf mit
aufschiebender Wirkung eingelegt werden kann,

2. die Geldforderung fällig ist,

3. den Vollstreckungsschuldnern die Vollstreckung durch
eine Mahnung angedroht worden ist, es sei denn, dass
diese nach § 4 nicht erforderlich ist, und

4. die in der Mahnung bestimmte Zahlungsfrist oder in den
Fällen des § 4 Abs. 3 und 4 Nr. 1 drei Tage, gerechnet
vom Zeitpunkt der Fälligkeit, verstrichen sind.

(2) Nebenforderungen wie Säumniszuschläge, Zinsen
und Kosten können mit der Hauptforderung vollstreckt
werden, wenn die Vollstreckung wegen der Hauptforde-
rung eingeleitet und im Leistungsbescheid oder in der 
Vollstreckungsurkunde gemäß § 2 Abs. 2 auf diese Neben-
forderungen dem Grunde nach hingewiesen worden ist. 
Die Vollstreckung der in Satz 1 genannten Forderungen 
ist auch dann ohne gesonderte Festsetzung zulässig, wenn
die Hauptforderung nach der Mahnung und vor Einleitung
der Vollstreckung beglichen wurde.

§ 4
Mahnung

(1) Die Vollstreckungsschuldner sind unter Einräumung
einer Zahlungsfrist von mindestens einer Woche zu mah-
nen. Die Mahnung ist in schriftlicher Form zu übermitteln.
Sie muss die Vollstreckungsbehörde oder die Behörde, die
den Leistungsbescheid oder die Vollstreckungsurkunde
gemäß § 2 Abs. 2 erlassen hat, bezeichnen. Als Mahnung
gilt auch ein Postnachnahmeauftrag.

(2) Die Mahnung ist erst nach Ablauf einer Woche seit
der Fälligkeit der Geldforderung zulässig.

(3) Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

1. die Vollstreckungsschuldner spätestens eine Woche vor
Eintritt der Fälligkeit an die Zahlung erinnert wurden;
die Erinnerung kann auch durch öffentliche Bekannt-
machung allgemein erfolgen,

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass

a) der Erfolg der Vollstreckung durch die Mahnung
gefährdet würde oder

b) die Mahnung infolge eines in der Person der Voll-
streckungsschuldner liegenden Grundes diesen nicht
zur Kenntnis kommen wird,

oder

3. in den Fällen des § 1 Abs. 2 eine Erinnerung oder Mah-
nung nach bundesrechtlichen Vorschriften erfolgt ist 
und die danach bestimmte Frist abgelaufen ist.

(4) Ohne Mahnung können vollstreckt werden:

1. Zwangsgelder und Kosten einer Ersatzvornahme,

2. Nebenforderungen im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1, wenn
die Vollstreckung wegen der Hauptforderung einge-
leitet worden ist.

§ 5
Vertretung der Vollstreckungsgläubiger

Die Vollstreckungsgläubiger werden durch die Behörde
vertreten, die den Leistungsbescheid erlassen hat oder die
in der Vollstreckungsurkunde gemäß § 2 Abs. 2 genannt
ist. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Nrn. 1, 2 oder 5 vertritt
die Behörde die Vollstreckungsgläubiger, der gegenüber
die Erklärung in der Vollstreckungsurkunde abzugeben 
war.

§ 6
Vollstreckungsbehörden

(1) Zur Vollstreckung sind befugt:

1. die Gemeinden, mit Ausnahme der Mitgliedsgemeinden
von Verbandsgemeinden, und die Verbandsgemeinden,

2. die Landkreise,

3. das Finanzamt Dessau-Roßlau, Landeshauptkasse Sach-
sen-Anhalt,

4. die Abfall-, Wasser- und Abwasserzweckverbände im
Rahmen des Verbandszwecks,

5. die Kommunalunternehmen und die gemeinsamen
Kommunalunternehmen nach dem Anstaltsgesetz im
Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und

6. die landesunmittelbaren gesetzlichen Krankenkassen
und Kassenverbände.

Zur Vollstreckung befugt sind auch die nach anderen Ge-
setzen des Landes Sachsen-Anhalt für die Vollstreckung
von Geldforderungen bestimmten Vollstreckungsbehörden.

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verord-
nung weitere Vollstreckungsbehörden zu bestimmen.

(3) Die nach Absatz 1 Satz 1 Nrn. 3 und 6 sowie die nach
Absatz 2 bestimmten Vollstreckungsbehörden des Landes
sind im gesamten Landesgebiet zur Vollstreckung befugt.

§ 7
Vollstreckungshilfe

(1) Die Vollstreckungsbehörden leisten Behörden, die
nicht selbst Vollstreckungsbehörde sind, Vollstreckungs-
hilfe. Die Vorschriften über die Amtshilfe gelten entspre-
chend, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt
ist. Die ersuchende Behörde hat der Vollstreckungsbe-
hörde zu bescheinigen, dass der Leistungsbescheid oder
die Vollstreckungsurkunde gemäß § 2 Abs. 2 vollstreckbar
ist.

(1a) Als Vollstreckungshilfe gilt nicht die Vollstreckung
von Geldforderungen durch Verbandsgemeinden für ihre
Mitgliedsgemeinden.
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(2) Die Vollstreckungshilfe ist für juristische Personen
des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unter-
stehen, eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises.

(3) Bei einem Ersuchen, das mit Hilfe automatischer Ein-
richtungen erstellt wird, können Unterschrift und Namens-
wiedergabe fehlen.

§ 7a
Vollstreckung von Rundfunkbeiträgen und 

von Rundfunkgebühren

Für die Vollstreckung der Bescheide über rückständige
Rundfunkbeiträge und rückständige Rundfunkgebühren
sind die Gemeinden, mit Ausnahme der Mitgliedsgemein-
den von Verbandsgemeinden, und die Verbandsgemeinden
zuständig.

§ 7b
Kosten der Vollstreckungshilfe

(1) Leistet die Vollstreckungsbehörde einer anderen
Behörde Vollstreckungshilfe, stehen ihr die hierauf entfal-
lenden Vollstreckungskosten (Gebühren und Auslagen) zu.
Kostenansprüche der ersuchten Behörde gehen Kostenan-
sprüchen der ersuchenden Behörde vor.

(2) Leistet die Vollstreckungsbehörde einer anderen Voll-
streckungsbehörde Vollstreckungshilfe und können die
Vollstreckungskosten bei Vollstreckungsschuldnern nicht
beigetrieben werden, so hat die ersuchende Behörde, wenn
sie nicht demselben Rechtsträger angehört wie die er-
suchte Behörde, der Vollstreckungsbehörde die Auslagen
zu erstatten, wenn diese im Einzelfall 35 Euro übersteigen.
Soweit Gegenseitigkeit nicht besteht, kann entsprechend
Absatz 3 Satz 1 verfahren werden. Gegenseitigkeit liegt
auch dann nicht vor, wenn bei länderübergreifender 
Vollstreckungshilfe nach dem Recht der ersuchenden 
Vollstreckungsbehörde eine von Satz 1 abweichende, für
Vollstreckungsbehörden im Sinne des § 6 nachteilige 
Kostenregelung besteht.

(3) Leistet die Vollstreckungsbehörde einer anderen
Behörde, die nicht selbst Vollstreckungsbehörde ist, Voll-
streckungshilfe, hat die ersuchende Behörde, wenn sie 
nicht demselben Rechtsträger angehört wie die Vollstre-
ckungsbehörde, der Vollstreckungsbehörde

a) je Ersuchen für dessen Erledigung einen Betrag zum
Ausgleich des durch Vollstreckungskosten nicht ge-
deckten Verwaltungsaufwandes und

b) die bei Vollstreckungsschuldnern nicht beigetriebenen
Vollstreckungskosten 

zu zahlen. Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Ver-
ordnung den Betrag nach Satz 1 Buchst. a entsprechend
dem durchschnittlichen tatsächlichen, durch Gebühren 
und Auslagen nicht gedeckten Verwaltungsaufwand fest-
zusetzen. Dabei kann nach Art und Höhe der beizutreiben-
den Forderung sowie nach der Art der zu erbringenden 
Vollstreckungshandlung differenziert werden.

(4) Die Kostenregelungen nach Absätzen 1 und 3 gelten
auch, wenn die Vollstreckungszuständigkeit aufgrund einer
gesetzlichen Bestimmung für den Vollstreckungsgläubiger
wahrgenommen wird.

(5) Zahlungen nach Absatz 3 Satz 1 Buchst. a gelten nicht
als Auslagen der ersuchenden Behörde.

(6) Soweit eine ersuchende Behörde gegenüber der Voll-
streckungsbehörde Ersatz leistet, geht die Kostenforderung
gegen die Vollstreckungsschuldner auf die ersuchende
Behörde über.

§ 7c
(weggefallen)

§ 8
Vollstreckungsbeamte/Vollstreckungsauftrag

(1) Die Vollstreckungsbehörde führt Vollstreckungs-
handlungen, die Vollstreckungsbeamten zugewiesen sind,
durch besonders bestellte Bedienstete aus.

(2) Vollstreckungsbeamte müssen bei der Ausübung ihrer
Tätigkeit einen Dienstausweis mit sich führen und ihn auf
Verlangen vorzeigen.

(3) Vollstreckungsschuldnern und Dritten gegenüber
werden Vollstreckungsbeamte durch schriftlichen Auftrag
der Vollstreckungsbehörde zur Vollstreckung ermächtigt;
der Auftrag ist vorzuzeigen.

(4) Vollstreckungsbeamte gelten als bevollmächtigt,
Zahlungen oder sonstige Leistungen für den Vollstre-
ckungsgläubiger in Empfang zu nehmen.

(5) Wenn das für Zivilrecht zuständige Ministerium
zugelassen hat, dass für bestimmte Vollstreckungsbehör-
den Vollstreckungshandlungen, die Vollstreckungsbeamten
zugewiesen sind, durch Gerichtsvollzieher ausgeführt 
werden, sind diese Vollstreckungshandlungen nach den
Vorschriften über die Zwangsvollstreckung in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten und den hierzu geltenden Kostenvor-
schriften durchzuführen; an die Stelle der vollstreckbaren
Ausfertigung des Schuldtitels tritt der schriftliche Auftrag
der Vollstreckungsbehörde. Der Vollstreckungsauftrag
wird nicht zugestellt und nicht ausgehändigt. Er ist den
Vollstreckungsschuldnern durch die Gerichtsvollzieher
vorzuzeigen.

(6) Der Vollstreckungsauftrag muss enthalten:

1. die Bezeichnung der Vollstreckungsbehörde sowie die
Unterschrift der Person, die die Behörde leitet, ihres 
Vertreters oder ihres Beauftragten,

2. die Angabe der beizutreibenden Geldforderung und 
des Schuldgrundes. Hat die Vollstreckungsbehörde 
Vollstreckungsschuldner durch Kontoauszüge über 
Entstehung, Fälligkeit und Tilgung der Schulden fort-
laufend unterrichtet, so genügt es, wenn die Vollstre-
ckungsbehörde die Art der Forderung und die Höhe des
beizutreibenden Betrages angibt und auf den Kontoaus-
zug Bezug nimmt, der den Rückstand ausweist.

3. die Bezeichnung der Person des Vollstreckungsschuld-
ners, 

4. die Bezeichnung der Person des Vollstreckungsgläubi-
gers,
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5. die Bestätigung, dass die Voraussetzungen der Voll-
streckung im Sinne des § 3 vorliegen,

6. in Fällen des Absatzes 5 den Abdruck des Dienstsiegels
der Vollstreckungsbehörde.

Bei einem Vollstreckungsauftrag, der mit Hilfe automa-
tischer Einrichtungen erlassen wird, können Unterschrift
und Dienstsiegel fehlen.

§ 9
Durchsuchung von Wohnungen und sonstigem Besitztum

(1) Soweit der Zweck der Vollstreckung es erfordert, 
dürfen Vollstreckungsbeamte die Wohnung und das sons-
tige Besitztum der Vollstreckungsschuldner durchsuchen
sowie verschlossene Türen und Behältnisse öffnen oder
öffnen lassen.

(2) Die Wohnung darf ohne Einwilligung der Vollstre-
ckungsschuldner nur aufgrund einer richterlichen Anord-
nung durchsucht werden. Zuständig ist das Amtsgericht, in
dessen Bezirk die Durchsuchung erfolgen soll. Dies gilt
nicht bei Gefahr im Verzuge. Die Anordnung nach Satz 1
ist bei der Vollstreckung vorzuzeigen.

(3) Wenn die Vollstreckungsschuldner in die Durch-
suchung eingewilligt haben oder eine richterliche Anord-
nung vorliegt oder entbehrlich ist, haben Personen, die 
Mitgewahrsam an der Wohnung der Vollstreckungsschuld-
ner haben, die Durchsuchung zu dulden. Unbillige Härten
gegenüber diesen Personen sind zu vermeiden.

(4) Soweit der Zweck der Vollstreckung es erfordert,
haben im Beisein der Vollstreckungsbeamten auch hinzu-
gezogene Zeugen, Verwaltungsvollzugsbeamte, Polizei-
beamte, Sachverständige und Hilfspersonen das Recht 
zum Betreten. Sachverständige müssen sich, Hilfsperso-
nen sollen sich durch einen schriftlichen Auftrag der Voll-
streckungsbehörde ausweisen können. § 8 Abs. 6 Satz 2
gilt entsprechend.

§ 10
Widerstand gegen die Vollstreckung

(1) Soweit der Zweck der Vollstreckung es erfordert, 
können Vollstreckungsbeamte unmittelbaren Zwang an-
wenden und hierzu die Polizei um Unterstützung ersuchen.
Bei der Anwendung unmittelbaren Zwanges gegen Perso-
nen dürfen sie Waffen nicht gebrauchen. Die Ausübung 
des unmittelbaren Zwanges richtet sich nach dem Gesetz
über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes
Sachsen-Anhalt.

(2) Hat die Vollstreckungsbehörde Verwaltungsvoll-
zugsbeamte bestellt, so sind diese berechtigt, die Vollstre-
ckungsbeamten im Rahmen ihrer Befugnisse zu unterstüt-
zen.

§ 11
Hinzuziehung von Zeugen

Wird der Vollstreckung Widerstand entgegengesetzt 
oder sind bei einer Vollstreckungshandlung in der Woh-

nung der Vollstreckungsschuldner weder Vollstreckungs-
schuldner noch ein erwachsener Familienangehöriger, eine
in der Familie beschäftigte Person oder ein erwachsener
ständiger Mitbewohner anwesend, so haben Vollstre-
ckungsbeamte eine beamtete Person der Gemeinde, der
Verbandsgemeinde oder der Polizei oder ausnahmsweise
zwei andere erwachsene Personen als Zeugen hinzuzu-
ziehen.

§ 12
Vollstreckung zur Nachtzeit und 

an Sonn- und Feiertagen

(1) Zur Nachtzeit sowie an Sonn- und Feiertagen darf
eine Vollstreckungshandlung nicht vorgenommen werden,
wenn dies für die Vollstreckungsschuldner und die Mit-
gewahrsamsinhaber eine unbillige Härte darstellt oder 
der zu erwartende Erfolg in einem Missverhältnis zu dem
Eingriff steht. In Wohnungen darf eine Vollstreckungshand-
lung zur Nachtzeit sowie an Sonn- und Feiertagen nur auf-
grund einer besonderen richterlichen Anordnung erfolgen.
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Durch-
suchung erfolgen soll. Die Anordnung nach Satz 1 ist bei
der Vollstreckung vorzuzeigen.

(2) Die Nachtzeit umfasst die Stunden von 21 Uhr bis 
6 Uhr.

§ 13
Niederschrift

(1) Vollstreckungsbeamte haben über jede Vollstre-
ckungshandlung eine Niederschrift aufzunehmen.

(2) Die Niederschrift muss enthalten:

1. Ort und Zeit der Aufnahme,

2. den Gegenstand der Vollstreckung unter Erwähnung 
der wesentlichen Vorgänge,

3. die Namen der Personen, mit denen verhandelt worden
ist,

4. die Unterschrift der Personen zu Nummer 3 und die
Bemerkung, dass nach Vorlesung oder Durchsicht und
nach Genehmigung unterzeichnet worden sei,

5. die Unterschrift des Vollstreckungsbeamten oder der
Vollstreckungsbeamtin.

(3) Konnte einem der Erfordernisse nach Absatz 2 Nr. 4
nicht genügt werden, so ist der Grund anzugeben.

§ 14
Aufforderungen und Mitteilungen der 

Vollstreckungsbeamten

Die Aufforderungen und die sonstigen Mitteilungen, 
die zu den Vollstreckungshandlungen gehören, sind von
den Vollstreckungsbeamten den erschienenen Beteiligten
mündlich bekannt zu geben und vollständig in die Nieder-
schrift aufzunehmen. Soweit die Beteiligten nicht er-
schienen sind, werden Aufforderungen und Mitteilungen
durch Übersendung einer Abschrift der Niederschrift
bekannt gegeben.
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§ 15
Vollstreckung gegen Ehegatten oder 

eingetragene Lebenspartner

Für die Vollstreckung gegen Ehegatten oder, soweit die
Bestimmungen bei eingetragenen Lebenspartnerschaften
anwendbar sind, eingetragene Lebenspartner gelten die 
§§ 739, 740, 741, 743, 745 und 860 der Zivilprozessord-
nung entsprechend; in Fällen des § 744a der Zivilprozess-
ordnung gelten die §§ 740, 741, 743 und 860 der Zivil-
prozessordnung entsprechend.

§ 16
Vollstreckung gegen Nießbraucher

Für die Vollstreckung in Gegenstände, die dem Nieß-
brauch an einem Vermögen unterliegen, gilt § 737 der 
Zivilprozessordnung entsprechend.

§ 17
Vollstreckung nach dem Tode der 

Vollstreckungsschuldner

(1) Eine Vollstreckung, die vor dem Tode der Vollstre-
ckungsschuldner begonnen hat, kann in den Nachlass fort-
gesetzt werden.

(2) Ist bei einer Vollstreckungshandlung die Hinzuzie-
hung von Vollstreckungsschuldnern erforderlich, so hat,
wenn die Erbschaft noch nicht angenommen worden oder
wenn Erben unbekannt sind oder wenn es ungewiss ist, ob
die Erbschaft angenommen ist, die Vollstreckungsbehörde
den Erben einstweilige besondere Vertreter zu bestellen.
Die Bestellung hat zu unterbleiben, wenn Nachlasspfleger
bestellt worden sind oder die Verwaltung des Nachlasses
Testamentsvollstreckern zusteht.

§ 18
Vollstreckung gegen Erben

(1) Für die Vollstreckung gegen Erben gelten die §§ 747,
748, 778, 781 bis 784 und 863 der Zivilprozessordnung
entsprechend.

(2) Einwendungen nach den §§ 781 bis 784 der Zivil-
prozessordnung können die Erben im Streitfall durch Klage
gegen Vollstreckungsgläubiger vor dem ordentlichen Ge-
richt, in dessen Bezirk vollstreckt wird, geltend machen.
Das Gericht kann vorläufige Maßnahmen in entsprechen-
der Anwendung der §§ 769 und 770 der Zivilprozessord-
nung treffen.

§ 19
Sonstige Fälle beschränkter Haftung

Auf die nach § 1489 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
eintretende beschränkte Haftung sind die §§ 781 bis 784
der Zivilprozessordnung, auf die nach den §§ 1480, 
1504 und 2187 des Bürgerlichen Gesetzbuches eintreten-
de beschränkte Haftung ist § 781 der Zivilprozessordnung
entsprechend anzuwenden. § 18 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 20
Vollstreckung gegen Personenvereinigungen

Für die Vollstreckung in das Vermögen nicht rechtsfähi-
ger Personenvereinigungen genügt ein Leistungsbescheid
gegen die Personenvereinigung oder eine Vollstreckungs-
urkunde gemäß § 2 Abs. 2, nach der die Personenvereini-
gung zahlungspflichtig ist. Entsprechendes gilt für Zweck-
vermögen und sonstige einer juristischen Person ähnliche
Gebilde.

§ 21
Vollstreckung gegen juristische Personen 

des öffentlichen Rechts

(1) Die Vollstreckung gegen juristische Personen des
öffentlichen Rechts ist zulässig, soweit diese dadurch nicht
an der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gehindert 
werden. Der Vollstreckungsgläubiger hat seine Absicht, 
die Vollstreckung zu betreiben, der Aufsichtsbehörde der
juristischen Person, gegen die sich die Vollstreckung 
richten soll, anzuzeigen, es sei denn, es handelt sich um
die Verfolgung dinglicher Rechte. Die Vollstreckung darf
erst einen Monat nach Zugang der Anzeige beginnen. Die
Vollstreckung ist unzulässig in Sachen, deren Veräußerung
ein öffentliches Interesse entgegensteht.

(2) Für öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen,
die am Wettbewerb teilnehmen, und für öffentlich-recht-
liche Bank- und Kreditinstitute einschließlich der Spar-
kassen gelten die Beschränkungen des Absatzes 1 nicht.

§ 21a
Vermögensermittlung

(1) Die Vollstreckungsbehörde kann zur Vorbereitung der
Vollstreckung wegen einer Geldforderung die Vermögens-
und Einkommensverhältnisse der Vollstreckungsschuldner
ermitteln. Andere Personen als die Vollstreckungsschuld-
ner sollen erst dann um Auskunft gebeten werden, wenn
die Sachverhaltsaufklärung durch die Vollstreckungs-
schuldner nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg ver-
spricht.

(2) Die Vollstreckungsbehörde darf ihr bekannte, nach 
§ 30 der Abgabenordnung geschützte Daten, die sie bei der
Vollstreckung wegen Steuern und steuerlicher Nebenleis-
tungen verwenden darf, auch bei der Vollstreckung wegen
anderer Geldleistungen als Steuern und steuerlicher Neben-
leistungen verwenden.

§ 22
Vermögensauskunft gegenüber Gerichtsvollziehern 

(1) Die Vollstreckungsschuldner sind verpflichtet, auf
Verlangen der Vollstreckungsgläubiger oder der Vollstre-
ckungsbehörde gegenüber Gerichtsvollziehern Auskunft
über ihr Vermögen zu erteilen, wenn sie die Forderung 
nicht binnen zwei Wochen begleichen, nachdem sie die
Vollstreckungsbehörde unter Hinweis auf die Verpflichtung
zur Abgabe der Vermögensauskunft zur Zahlung aufge-
fordert hat.
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(2) (weggefallen)

(3) Für das Verfahren gelten die §§ 802c bis 802j und 
§ 807 der Zivilprozessordnung und die hierzu geltenden
Kostenvorschriften entsprechend.

§ 22a
Vermögensauskunft gegenüber der 

Vollstreckungsbehörde

(1) Die Vollstreckungsbehörde kann, statt Auskunft nach
§ 22 Abs. 1 zu verlangen, fordern, dass die Vollstreckungs-
schuldner die Auskunft über ihr Vermögen gegenüber der
Vollstreckungsbehörde erteilen. § 284 Abs. 1 bis 4 und 
Abs. 6 bis 11 der Abgabenordnung und § 1 Abs. 1 Satz 1
des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt in Ver-
bindung mit § 27 Abs. 4 und 5 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes sowie § 24 Abs. 2 sind entsprechend anzuwenden. 

(2) Zur Abnahme der Vermögensauskunft sind die in 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 27 Abs. 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes bezeichneten Personen befugt.

§ 23
Einstellung der Vollstreckung und Aufhebung 

von Vollstreckungsmaßnahmen

(1) Die Vollstreckung ist einzustellen oder zu beschrän-
ken, wenn oder soweit

1. der Leistungsbescheid, aus dem vollstreckt wird, aufge-
hoben worden ist,

2. die Vollstreckung oder eine Vollstreckungsmaßnahme
gerichtlich für unzulässig erklärt worden ist,

3. die Einstellung gerichtlich angeordnet worden ist,

4. der Anspruch auf die Leistung erloschen ist oder

5. die Leistung gestundet worden ist.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nrn. 1, 2 und 4 sind
bereits getroffene Vollstreckungsmaßnahmen aufzuheben,
sobald die Entscheidung unanfechtbar geworden oder die
Leistungspflicht in voller Höhe erloschen ist. Im Übrigen
bleiben die Vollstreckungsmaßnahmen bestehen, soweit
nicht ihre Aufhebung ausdrücklich angeordnet worden ist.

(3) Die Vollstreckungsbehörde ist in den Fällen der 
Vollstreckungshilfe und der Amtshilfe zur Einstellung,
Beschränkung oder Aufhebung nur verpflichtet, wenn und
soweit ihr Tatsachen nachgewiesen worden sind, aus denen
sich die Pflicht dazu ergibt.

(4) Die Vollstreckung einer Zahlungsaufforderung nach
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ist einzustellen, sobald Vollstreckungs-
schuldner bei der Vollstreckungsbehörde gegen die Forde-
rung als solche schriftlich oder zur Niederschrift Ein-
wendungen erheben. Die Vollstreckungsschuldner sind
hierüber zu belehren. Bereits getroffene Vollstreckungs-
maßnahmen sind unverzüglich aufzuheben, wenn

1. Gläubiger nicht binnen eines Monats nach Geltend-
machung der Einwendungen wegen ihrer Ansprüche vor
den ordentlichen Gerichten Klage erhoben oder den
Erlass eines Mahnbescheides beantragt haben oder

2. Gläubiger mit der Klage rechtskräftig abgewiesen wor-
den sind.

Ist die Vollstreckung eingestellt worden, so kann sie nur
nach Maßgabe der Zivilprozessordnung fortgesetzt wer-
den.

§ 24
Vorläufiger Vollstreckungsschutz

(1) Die Vollstreckungsbehörde kann die Vollstreckung
bis zur Entscheidung von Vollstreckungsgläubigern ganz
oder teilweise einstellen, wenn die Vollstreckung auch unter
Berücksichtigung der öffentlichen Belange für die Voll-
streckungsschuldner wegen besonderer Umstände eine
unbillige Härte bedeuten würde. Betrifft die Maßnahme 
ein Tier, so hat die Vollstreckungsbehörde bei ihrer Ent-
scheidung auch die Verantwortung des Menschen für das
Tier zu berücksichtigen.

(2) Die Vollstreckungsbehörde kann, soweit die Vollstre-
ckungsgläubiger dies nicht ausgeschlossen haben, während
des Vollstreckungsverfahrens jederzeit den Vollstreckungs-
schuldnern eine Zahlungsfrist einräumen oder eine Tilgung
durch nach Höhe und Zeitpunkt festzusetzende Teilleis-
tungen (Zahlungsplan) gestatten, wenn die Vollstreckungs-
schuldner glaubhaft darlegen, die Zahlungen erbringen zu
können. Die Tilgung soll binnen zwölf Monaten abge-
schlossen sein. Soweit ein Zahlungsplan festgesetzt wird,
ist die Vollstreckung einstweilig einzustellen.

(3) Die Vollstreckungsbehörde unterrichtet die Vollstre-
ckungsgläubiger unverzüglich über den Zahlungsplan und
die einstweilige Einstellung der Vollstreckung. Widerspre-
chen Vollstreckungsgläubiger unverzüglich, so wird der
Zahlungsplan mit der Unterrichtung der Vollstreckungs-
schuldner hinfällig; zugleich endet die einstweilige Ein-
stellung der Vollstreckung. Dieselben Wirkungen treten 
ein, wenn Vollstreckungsschuldner mit einer festgesetzten
Zahlung ganz oder teilweise länger als zwei Wochen in
Rückstand geraten.

§ 25
Erteilung von Urkunden

Bedürfen die Vollstreckungsgläubiger zum Zwecke der
Vollstreckung eines Erbscheins oder einer anderen Urkun-
de, die Vollstreckungsschuldnern auf Antrag von Behör-
den, Beamten oder Notaren zu erteilen ist, so können sie
die Erteilung an Stelle der Vollstreckungsschuldner ver-
langen.

§ 26
Rechte Dritter

Behaupten Dritte, dass ihnen an dem Gegenstand der
Vollstreckung ein die Veräußerung hinderndes Recht zu-
stehe, so ist § 771 der Zivilprozessordnung entsprechend
anzuwenden. Entsprechendes gilt in den Fällen der §§ 772
bis 774 der Zivilprozessordnung. Für die Klage ist das
ordentliche Gericht ausschließlich zuständig, in dessen
Bezirk vollstreckt worden ist.
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Abschn i t t  2
Vollstreckung in das bewegliche Vermögen

Unterabschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 27
Pfändung

(1) Die Vollstreckung in das bewegliche Vermögen
erfolgt durch Pfändung.

(2) Die Pfändung darf nicht weiter ausgedehnt werden,
als es zur Deckung der beizutreibenden Geldbeträge und
der Kosten der Vollstreckung erforderlich ist.

(3) Die Pfändung unterbleibt, wenn die Verwertung der
pfändbaren Gegenstände einen Überschuss über die Kos-
ten der Vollstreckung nicht erwarten lässt.

§ 28
Wirkung der Pfändung

(1) Durch die Pfändung erwerben die Vollstreckungs-
gläubiger ein Pfandrecht an den gepfändeten Gegenstän-
den.

(2) Das Pfandrecht gewährt den Vollstreckungsgläubi-
gern im Verhältnis zu anderen Gläubigern dieselben Rechte
wie ein Pfandrecht im Sinne des Bürgerlichen Gesetz-
buches; es geht Pfand- und Vorzugsrechten vor, die im
Insolvenzverfahren diesem Pfandrecht nicht gleichgestellt
sind.

(3) Das durch eine frühere Pfändung begründete Pfand-
recht geht demjenigen vor, das durch eine spätere Pfän-
dung begründet wird.

§ 29
Pfand- und Vorzugsrechte Dritter

Machen Dritte ein Pfand- oder Vorzugsrecht an einer
gepfändeten Sache geltend, ohne in deren Besitz zu sein,
so ist § 805 der Zivilprozessordnung entsprechend anzu-
wenden. Für die Klage ist das ordentliche Gericht aus-
schließlich zuständig, in dessen Bezirk gepfändet worden
ist.

§ 30
Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen

Wird ein Gegenstand aufgrund der Pfändung veräußert,
so steht Erwerbern wegen eines Mangels im Recht oder
wegen eines Mangels der veräußerten Sache ein Anspruch
auf Gewährleistung nicht zu.

Unterabschnitt 2
Vollstreckung in Sachen

§ 31
Verfahren bei der Pfändung

(1) Sachen, die im Gewahrsam von Vollstreckungs-
schuldnern sind, pfänden Vollstreckungsbeamte dadurch,
dass sie diese in Besitz nehmen.

(2) Andere Sachen als Geld, Kostbarkeiten und Wert-
papiere sind im Gewahrsam der Vollstreckungsschuldner
zu lassen, wenn die Befriedigung hierdurch nicht gefähr-
det wird. Bleiben die Sachen im Gewahrsam der Voll-
streckungsschuldner, so ist die Pfändung nur wirksam,
wenn sie durch Anlegung von Siegeln oder in sonstiger
Weise ersichtlich gemacht ist.

(3) Die Vollstreckungsbeamten haben den Vollstre-
ckungsschuldnern die Pfändung mitzuteilen.

(4) Diese Vorschriften gelten auch für die Pfändung von
Sachen im Gewahrsam von Dritten, die zu ihrer Heraus-
gabe bereit sind.

(5) Die §§ 811 bis 813 Abs. 1 bis 3 der Zivilprozess-
ordnung gelten entsprechend. Die Vollstreckungsbeamten
können vorläufigen Vollstreckungsschutz gewähren.

§ 32
Ungetrennte Früchte

(1) Früchte, die vom Boden noch nicht getrennt sind,
können gepfändet werden, solange sie nicht durch Voll-
streckung in das unbewegliche Vermögen in Beschlag
genommen worden sind. Sie dürfen nicht früher als einen
Monat vor der gewöhnlichen Zeit der Reife gepfändet 
werden.

(2) Die Gläubiger, die ein Recht auf Befriedigung aus
dem Grundstück haben, können der Pfändung nach § 26
widersprechen, wenn nicht für einen Anspruch gepfändet
ist, der bei der Vollstreckung in das Grundstück vorgeht.

§ 33
Anschlusspfändung

(1) Zur Pfändung bereits gepfändeter Sachen genügt die
in die Niederschrift aufzunehmende Erklärung von Voll-
streckungsbeamten, dass die Sache für die zu bezeichnen-
de Forderung gepfändet wird. Den Vollstreckungsschuld-
nern ist die weitere Pfändung mitzuteilen.

(2) Sind die ersten Pfändungen durch Vollstreckungs-
beamte anderer Vollstreckungsbehörden oder Gerichtsvoll-
zieher erfolgt, so ist diesen eine Abschrift der Niederschrift
zu übersenden. Die gleiche Pflicht haben Gerichtsvollzie-
her, die eine Sache pfänden, die bereits im Auftrag einer
Vollstreckungsbehörde gepfändet ist.

§ 34
Verwertung durch Versteigerung, 

Zahlungswirkung der Geldpfändung

(1) Die gepfändeten Sachen sind auf schriftliche Anord-
nung der Vollstreckungsbehörde durch Vollstreckungs-
beamte öffentlich zu versteigern. Die öffentliche Ver-
steigerung kann über die Versteigerung vor Ort oder die
Versteigerung im Internet erfolgen. Kostbarkeiten sind vor
der Versteigerung durch Sachverständige abzuschätzen.

(1a) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Ver-
ordnung nähere Bestimmungen zur Versteigerung im 
Internet zu treffen über

1. die Versteigerungsplattform,
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2. den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Versteigerungs-
plattform,

3. die Zulassung zur und den Ausschluss von der Teilnah-
me an der Versteigerung,

4. Beginn, Ende und Abbruch der Versteigerung,

5. die Versteigerungsbedingungen und die sonstigen recht-
lichen Folgen der Versteigerung einschließlich der
Belehrung über den Gewährleistungsausschluss nach 
§ 30,

6. die Anonymisierung der Angaben zur Person von Voll-
streckungsschuldnern vor ihrer Veröffentlichung und 
die Möglichkeit der Anonymisierung der Daten der 
bietenden Personen und 

7. das sonstige Verfahren.

Soweit die Zulassung zur oder der Ausschluss von der Teil-
nahme an der Versteigerung nach Satz 1 Nr. 3 einen Iden-
titätsnachweis natürlicher Personen vorsieht, soll die Nut-
zung des elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des
Personalausweisgesetzes ermöglicht werden.

(2) Bei Pfändung von Geld gilt die Wegnahme als Zah-
lung der Vollstreckungsschuldner.

§ 35
Versteigerungstermin

(1) Die gepfändeten Sachen dürfen nicht vor Ablauf 
einer Woche seit dem Tag der Pfändung versteigert wer-
den, sofern sich nicht die Vollstreckungsschuldner mit 
einer früheren Versteigerung einverstanden erklären oder
diese erforderlich ist, um die Gefahr einer beträchtlichen
Wertverringerung abzuwenden oder unverhältnismäßige
Kosten längerer Aufbewahrung zu vermeiden.

(2) Zeit und Ort der Versteigerung sind öffentlich bekannt
zu machen; dabei sind die Sachen, die versteigert werden
sollen, allgemein zu bezeichnen. Auf Ersuchen der Voll-
streckungsbehörde hat eine bedienstete Person der Gemein-
de oder der Verbandsgemeinde bei der Versteigerung an-
wesend zu sein. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für eine Ver-
steigerung im Internet.

(3) Die Vollstreckungsgläubiger und die Eigentümer 
dürfen bei der Versteigerung mitbieten. Das Gebot der
Eigentümer darf zurückgewiesen werden, wenn der Betrag
nicht bar hinterlegt wird; das Gleiche gilt für das Gebot der
Vollstreckungsschuldner, wenn das Pfand für eine fremde
Schuld haftet.

§ 36
Zuschlag

(1) Bei der Versteigerung vor Ort soll dem Zuschlag an
die meistbietende Person ein dreimaliger Aufruf voraus-
gehen. Bei einer Versteigerung im Internet ist der Zu-
schlag der Person erteilt, die am Ende der Versteigerung
das höchste Gebot abgegeben hat. Das Gebot nach Satz 2
muss wenigstens das Mindestgebot nach § 37 erreicht
haben. Die Person ist von dem Zuschlag nach Satz 2 zu
benachrichtigen. § 156 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt
entsprechend.

(2) Die Aushändigung einer zugeschlagenen Sache darf
nur gegen bare Zahlung geschehen. Der Barzahlung steht
die Gutschrift auf dem Konto der Vollstreckungsbehörde
gleich. Wird die zugeschlagene Sache auf Wunsch den
Erstehern übersandt, so gilt die Aushändigung mit der 
Übergabe an die zur Ausführung der Versendung be-
stimmte Person als bewirkt.

(3) Hat die meistbietende Person nicht zu der in den Ver-
steigerungsbedingungen bestimmten Zeit oder in Ermange-
lung einer solchen Bestimmung nicht vor dem Schluss 
des Versteigerungstermins die Aushändigung gegen Zah-
lung des Kaufgeldes verlangt, so wird die Sache ander-
weitig versteigert. Die meistbietende Person wird zu einem
weiteren Gebot nicht zugelassen; sie haftet für den Aus-
fall, auf den Mehrerlös hat sie keinen Anspruch.

(4) Wird der Zuschlag Vollstreckungsgläubigern erteilt,
so sind diese von der Verpflichtung zur baren Zahlung
soweit befreit, als der Erlös nach Abzug der Kosten der
Vollstreckung zu ihrer Befriedigung zu verwenden ist.
Soweit Vollstreckungsgläubiger von der Verpflichtung zur
baren Zahlung befreit sind, gilt der Betrag als von den 
Vollstreckungsschuldnern an die Vollstreckungsgläubiger
gezahlt.

§ 37
Mindestgebot

(1) Der Zuschlag darf nur auf ein Gebot erteilt werden,
das mindestens die Hälfte des gewöhnlichen Verkaufswer-
tes der Sache erreicht (Mindestgebot). Der gewöhnliche
Verkaufswert und das Mindestgebot sollen bei dem Aus-
bieten bekanntgegeben werden.

(2) Wird der Zuschlag nicht erteilt, weil ein das Min-
destgebot erreichendes Gebot nicht abgegeben worden ist,
so bleibt das Pfandrecht bestehen. Die Vollstreckungs-
behörde kann jederzeit einen neuen Versteigerungstermin
bestimmen oder eine anderweitige Verwertung der gepfän-
deten Sachen nach § 42 anordnen. Wird die anderweitige
Verwertung angeordnet, so gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Gold- und Silbersachen dürfen auch nicht unter ihrem
Gold- oder Silberwert zugeschlagen werden. Wird ein den
Zuschlag gestattendes Gebot nicht abgegeben, so können
die Sachen auf Anordnung der Vollstreckungsbehörde aus
freier Hand verkauft werden. Der Verkaufspreis darf den
Gold- oder Silberwert und die Hälfte des gewöhnlichen
Verkaufswertes nicht unterschreiten.

§ 38
Einstellung der Versteigerung

(1) Die Versteigerung wird eingestellt, sobald der Erlös
zur Deckung der beizutreibenden Beträge einschließlich
der Kosten der Vollstreckung ausreicht.

(2) Soweit Vollstreckungsbeamte den Erlös in Empfang
nehmen, gilt dies als Zahlung der Vollstreckungsschuldner,
es sei denn, dass der Erlös gemäß § 44 Abs. 4 hinterlegt
wird. Als Zahlung im Sinne von Satz 1 gilt bei einer Ver-
steigerung im Internet auch der Eingang des Erlöses auf
dem Konto der Vollstreckungsbehörde.
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§ 39
Wertpapiere

Gepfändete Wertpapiere, die einen Börsen- oder Markt-
preis haben, sind aus freier Hand zum Tageskurs zu ver-
kaufen; andere Wertpapiere sind nach den allgemeinen Vor-
schriften zu versteigern.

§ 40
Namenspapiere

Lautet ein gepfändetes Wertpapier auf einen Namen, so
ist die Vollstreckungsbehörde berechtigt, die Umschrei-
bung auf den Namen der Käufer oder, wenn es sich um ein
auf einen Namen umgeschriebenes Inhaberpapier handelt,
die Rückverwandlung in ein Inhaberpapier zu erwirken 
und die hierzu erforderlichen Erklärungen an Stelle der
Vollstreckungsschuldner abzugeben.

§ 41
Versteigerung ungetrennter Früchte

Gepfändete Früchte, die vom Boden nicht getrennt sind,
dürfen erst nach der Reife versteigert werden. Vollstre-
ckungsbeamte haben die Früchte abernten zu lassen, wenn
diese nicht vor der Trennung versteigert werden.

§ 42
Besondere Verwertung

Auf Antrag der Vollstreckungsschuldner oder aus beson-
deren Zweckmäßigkeitsgründen kann die Vollstreckungs-
behörde anordnen, dass eine gepfändete Sache in anderer
Weise, als in den vorstehenden Paragraphen bestimmt ist,
zu verwerten oder durch eine andere Person als Voll-
streckungsbeamte zu versteigern sei. Die Vollstreckungs-
schuldner sollen rechtzeitig davon unterrichtet werden.

§ 43
Vollstreckung in Ersatzteile von Luftfahrzeugen

(1) Für die Vollstreckung in Ersatzteile, auf die sich ein
Registerpfandrecht an einem Luftfahrzeug nach § 71 des
Gesetzes über Rechte an Luftfahrzeugen erstreckt, gilt 
§ 100 des Gesetzes über Rechte an Luftfahrzeugen; an 
die Stelle von Gerichtsvollziehern treten Vollstreckungs-
beamte.

(2) Absatz 1 gilt für die Vollstreckung in Ersatzteile, auf
die sich das Recht an einem ausländischen Luftfahrzeug
erstreckt, mit der Maßgabe, dass die Vorschriften des § 106
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 des Gesetzes über Rechte an Luft-
fahrzeugen zu berücksichtigen sind.

§ 44
Verwertung bei mehrfacher Pfändung

(1) Wird dieselbe Sache mehrfach durch Vollstreckungs-
beamte oder durch Vollstreckungsbeamte und Gerichts-
vollzieher gepfändet, so begründet ausschließlich die erste
Pfändung die Zuständigkeit zur Verwertung.

(2) Betreiben Gläubiger die Verwertung, so wird für alle
beteiligten Gläubiger verwertet.

(3) Der Erlös wird nach der Reihenfolge der Pfändun-
gen oder nach abweichender Vereinbarung der beteiligten
Gläubiger verteilt.

(4) Reicht der Erlös zur Deckung der Forderungen nicht
aus und verlangen Gläubiger, für die die zweite oder eine
spätere Pfändung erfolgt ist, ohne Zustimmung der übri-
gen beteiligten Gläubiger eine andere Verteilung als nach
der Reihenfolge der Pfändungen, so ist die Sachlage unter
Hinterlegung des Erlöses dem Amtsgericht, in dessen
Bezirk gepfändet ist, anzuzeigen. Der Anzeige sind die
Schriftstücke, die sich auf das Verfahren beziehen, beizu-
fügen. Für das Verteilungsverfahren gelten die §§ 873 bis
882 der Zivilprozessordnung entsprechend.

(5) Wird für verschiedene Gläubiger gleichzeitig ge-
pfändet, so finden die Vorschriften der Absätze 2 bis 4 mit
der Maßgabe Anwendung, dass der Erlös nach dem Ver-
hältnis der Forderungen verteilt wird.

Unterabschnitt 3
Vollstreckung in Forderungen und 

andere Vermögensrechte

§ 45
Pfändung einer Geldforderung

(1) Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat 
die Vollstreckungsbehörde den Drittschuldnern schriftlich
zu verbieten, an die Vollstreckungsschuldner zu zahlen, 
und den Vollstreckungsschuldnern schriftlich zu gebieten,
sich jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere
ihrer Einziehung, zu enthalten (Pfändungsverfügung). Der
Erlass einer Pfändungsverfügung in elektronischer Form
ist ausgeschlossen.

(2) Die Pfändung ist bewirkt, wenn die Pfändungsverfü-
gung den Drittschuldnern zugestellt ist. Die an die Dritt-
schuldner zuzustellenden Pfändungsverfügungen bezeich-
nen den beizutreibenden Geldbetrag ohne Angabe des
Schuldgrundes. Die Zustellung ist den Vollstreckungs-
schuldnern mitzuteilen.

(2a) Bei der Pfändung des Guthabens eines Kontos der
Vollstreckungsschuldner bei einem Kreditinstitut gelten 
die §§ 833a und 850l der Zivilprozessordnung ent-
sprechend. Abweichend von § 77 sind Anträge nach § 850l
der Zivilprozessordnung bei dem nach § 828 Abs. 2 der
Zivilprozessordnung zuständigen Vollstreckungsgericht zu
stellen.

(3) Die Vollstreckungsbehörden können im gesamten
Landesgebiet Pfändungsverfügungen ohne Rücksicht auf
den Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort der
Vollstreckungsschuldner und Drittschuldner selbst erlassen
und ihre Zustellung selbst bewirken.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend, wenn

1. die Vollstreckungsbehörden ihren Sitz außerhalb des
Landes, jedoch innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land haben oder
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2. die Vollstreckungsschuldner oder die Drittschuldner
außerhalb des Landes, jedoch innerhalb der Bundes-
republik Deutschland ihren Wohnsitz, Sitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort haben und das dort geltende
Recht die Vollstreckung zulässt.

§ 46
Pfändung einer durch Hypothek 

gesicherten Forderung

(1) Zur Pfändung einer Forderung, für die eine Hypo-
thek besteht, ist außer der Pfändungsverfügung die Aus-
händigung des Hypothekenbriefes an die Vollstreckungs-
behörde erforderlich. Die Übergabe gilt als erfolgt, wenn
Vollstreckungsbeamte den Brief wegnehmen. Ist die Ertei-
lung des Hypothekenbriefes ausgeschlossen, so muss die
Pfändung in das Grundbuch eingetragen werden; die Ein-
tragung erfolgt aufgrund der Pfändungsverfügung auf 
Ersuchen der Vollstreckungsbehörde.

(2) Wird die Pfändungsverfügung vor der Übergabe des
Hypothekenbriefes oder der Eintragung der Pfändung den
Drittschuldnern zugestellt, so gilt die Pfändung diesen
gegenüber mit der Zustellung als bewirkt.

(3) Diese Vorschriften gelten nicht, soweit Ansprüche auf
die in § 1159 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeich-
neten Leistungen gepfändet werden. Das Gleiche gilt bei
einer Sicherungshypothek im Fall des § 1187 des Bürger-
lichen Gesetzbuches von der Pfändung der Hauptforde-
rung.

§ 47
Pfändung einer durch Schiffshypothek oder Register-

pfandrecht an einem Luftfahrzeug gesicherten Forderung

(1) Die Pfändung einer Forderung, für die eine Schiffs-
hypothek besteht, bedarf der Eintragung in das Schiffs-
register oder das Schiffsbauregister.

(2) Die Pfändung einer Forderung, für die ein Register-
pfandrecht an einem Luftfahrzeug besteht, bedarf der Ein-
tragung in das Register für Pfandrechte an Luftfahrzeugen.

(3) Die Pfändung nach den Absätzen 1 und 2 wird auf-
grund der Pfändungsverfügung auf Ersuchen der Vollstre-
ckungsbehörde eingetragen. § 46 Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit
es sich um die Pfändung der Ansprüche auf die in § 53 
des Gesetzes über Rechte an eingetragenen Schiffen und
Schiffsbauwerken und auf die in § 53 des Gesetzes über
Rechte an Luftfahrzeugen bezeichneten Leistungen han-
delt. Das Gleiche gilt, wenn bei einer Schiffshypothek für
eine Forderung aus einer Schuldverschreibung auf die In-
haber, aus einem Wechsel oder aus einem anderen durch
Indossament übertragbaren Papier die Hauptforderung
gepfändet ist.

(5) Für die Pfändung von Forderungen, für die ein Recht
an einem ausländischen Luftfahrzeug besteht, gilt § 106
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 5 des Gesetzes über Rechte an Luft-
fahrzeugen.

§ 48
Pfändung einer Forderung aus indossablen Papieren

Forderungen aus Wechseln und anderen Papieren, die
durch Indossament übertragen werden können, werden da-
durch gepfändet, dass Vollstreckungsbeamte die Papiere 
in Besitz nehmen.

§ 49
Pfändung fortlaufender Bezüge

(1) Das Pfandrecht, das durch die Pfändung von Gehalts-
forderungen oder ähnlichen in fortlaufenden Bezügen
bestehenden Forderungen erworben wird, erstreckt sich
auch auf die Beträge, die später fällig werden. Die Pfän-
dung von Diensteinkommen trifft auch die Einkommen,
die Vollstreckungsschuldner bei Versetzung in ein anderes
Amt, Übertragung eines neuen Amts oder einer Gehalts-
erhöhung zu beziehen haben. Dies gilt nicht bei Dienst-
herrenwechsel.

(1a) Endet das Arbeits- oder Dienstverhältnis und
begründen die Vollstreckungsschuldner und die Dritt-
schuldner innerhalb von neun Monaten ein solches neu, so
erstreckt sich die Pfändung auf die Forderung aus dem
neuen Arbeits- oder Dienstverhältnis.

(2) Sind nach dem Leistungsbescheid oder der Voll-
streckungsurkunde gemäß § 2 Abs. 2 wiederkehrende 
Leistungen zu erbringen, so kann eine Forderung im 
Sinne des Absatzes 1 zugleich mit der Pfändung wegen
einer vollstreckbaren Leistung auch wegen fällig gewor-
dener und künftig fällig werdender Leistungen gepfändet
werden, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
auch künftig nicht freiwillig gezahlt werden wird. Insoweit
bedarf die Pfändung keiner vorausgehenden Mahnung. Bei
künftig fällig werdenden Leistungen wird die Pfändung
jeweils erst am Tage nach der Fälligkeit der Leistungen
wirksam.

§ 50
Einziehungsverfügung

(1) Die Vollstreckungsbehörde überweist den Vollstre-
ckungsgläubigern die gepfändete Forderung zur Einzie-
hung. § 45 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3 und 4 gilt entsprechend.

(2) Die Einziehungsverfügung kann mit der Pfändungs-
verfügung verbunden werden.

(3) Wird ein bei einem Kreditinstitut gepfändetes Gut-
haben natürlicher Personen, die Vollstreckungsschuldner
sind, Vollstreckungsgläubigern überwiesen, so darf erst 
vier Wochen nach der Zustellung der Einziehungsverfü-
gung an die Drittschuldner aus dem Guthaben an die Voll-
streckungsgläubiger geleistet oder der Betrag hinterlegt
werden. Wird künftiges Guthaben gepfändet, so gilt § 835
Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 4 der Zivilprozessord-
nung entsprechend.

(4) Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend, wenn den Vollstre-
ckungsgläubigern Vergütungen natürlicher Personen, die
Vollstreckungsschuldner sind, für persönlich geleistete
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Arbeiten oder Dienste oder sonstige Einkünfte überwiesen
werden, die nicht wiederkehrend zahlbar und kein Arbeits-
einkommen sind.

§ 51
Wirkung der Einziehungsverfügung

(1) Die Einziehungsverfügung ersetzt die förmlichen
Erklärungen der Vollstreckungsschuldner, von denen nach
bürgerlichem Recht die Berechtigung zur Einziehung
abhängt. Dies gilt auch bei einer Forderung, für die eine
Hypothek, eine Schiffshypothek oder ein Registerpfand-
recht an einem Luftfahrzeug besteht. Zugunsten der Dritt-
schuldner gilt eine zu Unrecht ergangene Einziehungsver-
fügung den Vollstreckungsschuldnern gegenüber so lange
als rechtmäßig, bis sie aufgehoben ist und die Drittschuld-
ner hiervon erfahren.

(2) Die Vollstreckungsschuldner sind verpflichtet, die 
zur Geltendmachung der Forderung nötige Auskunft zu
erteilen. Erteilen die Vollstreckungsschuldner die Auskunft
nicht, so sind sie auf Antrag der Vollstreckungsbehörde 
verpflichtet, gegenüber den Gerichtsvollziehern die Aus-
kunft zu Protokoll zu geben und die Angaben an Eides 
statt zu versichern. Die §§ 802c bis 802j und § 807 der
Zivilprozessordnung und die hierzu geltenden Kostenvor-
schriften gelten entsprechend.

(3) Die Vollstreckungsschuldner sind verpflichtet, die
über die Forderung vorhandenen Urkunden herauszuge-
ben. Die Vollstreckungsbehörde kann die Urkunden durch
Vollstreckungsbeamte wegnehmen lassen oder ihre Her-
ausgabe durch Zwangsgeld erzwingen. Werden die Urkun-
den nicht vorgefunden, so haben die Vollstreckungsschuld-
ner auf Antrag der Vollstreckungsgläubiger oder der
Vollstreckungsbehörde gegenüber Gerichtsvollziehern zu
Protokoll an Eides statt zu versichern, dass sie die Urkun-
den nicht besitzen und auch nicht wissen, wo sie sich be-
finden. Das Gericht kann beschließen, dass die eidesstatt-
liche Versicherung in einer von Satz 3 abweichenden, der
Sachlage entsprechenden Fassung abgegeben werden darf.
Die §§ 802c bis 802j und § 807 der Zivilprozessordnung
und die hierzu geltenden Kostenvorschriften gelten ent-
sprechend.

(4) Haben Dritte die Urkunden, so können Vollstre-
ckungsgläubiger oder Vollstreckungsbehörden auch den
Anspruch der Vollstreckungsschuldner auf Herausgabe 
geltend machen.

(5) Die Vollstreckungsbehörde kann die eidesstattliche
Versicherung nach Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 3
nach Maßgabe des § 22a selbst abnehmen und sie entspre-
chend Absatz 3 Satz 4 ändern.

§ 52
Erklärungspflicht der Drittschuldner

(1) Auf Verlangen der Vollstreckungsbehörde haben ihr
die Drittschuldner binnen zwei Wochen, von der Zustel-
lung der Pfändungsverfügung an gerechnet, schriftlich zu
erklären,

1. ob und inwieweit sie die Forderung als begründet aner-
kennen und bereit seien zu zahlen,

2. ob und welche Ansprüche andere Personen an die 
Forderung erheben und

3. ob und wegen welcher Ansprüche die Forderung bereits
für andere Gläubiger gepfändet sei.

Wird ein Kontoguthaben gepfändet, so ist in die Erklärung
nach Satz 1 auch aufzunehmen,

1. ob innerhalb der letzten zwölf Monate im Hinblick 
auf dieses Konto gemäß oder entsprechend § 850l 
der Zivilprozessordnung die Unpfändbarkeit des Gut-
habens angeordnet worden ist und

2. ob es sich bei diesem Konto um ein Pfändungsschutz-
konto im Sinne von § 850k Abs. 7 der Zivilprozessord-
nung handelt.

Die Erklärung der Drittschuldner nach Satz 1 Nr. 1 gilt
nicht als Schuldanerkenntnis.

(2) Die Aufforderung zur Abgabe dieser Erklärung muss
in die Pfändungsverfügung aufgenommen werden. Die
Drittschuldner haften den Vollstreckungsgläubigern für 
den Schaden, der aus der Nichterfüllung ihrer Verpflich-
tung entsteht. Sie können zur Abgabe der Erklärung durch
Zwangsgeld angehalten werden; die Ersatzzwangshaft ist
nicht zulässig. Das einzelne Zwangsgeld darf 2 500 Euro
nicht übersteigen.

(3) Die §§ 841 bis 843 der Zivilprozessordnung gelten
entsprechend.

§ 53
Andere Art der Verwertung

Ist die gepfändete Forderung bedingt oder betagt oder
ihre Einziehung schwierig, so kann die Vollstreckungs-
behörde anordnen, dass sie in anderer Weise zu verwerten
ist; § 51 Abs. 1 gilt entsprechend. Die Vollstreckungsschuld-
ner sind vorher zu hören, sofern nicht eine Bekanntgabe
der Anordnung nach Satz 1 außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland oder eine öffentliche Bekanntmachung er-
forderlich ist.

§ 54
Ansprüche auf Herausgabe oder Leistung von Sachen

(1) Für die Vollstreckung in Ansprüche auf Herausgabe
oder Leistung von Sachen gelten außer den §§ 45 bis 53
die nachstehenden Vorschriften.

(2) Bei der Pfändung eines Anspruchs, der eine beweg-
liche Sache betrifft, ordnet die Vollstreckungsbehörde an,
dass die Sache an Vollstreckungsbeamte herauszugeben sei.
Die Sache wird wie eine gepfändete Sache verwertet.

(3) Bei Pfändung eines Anspruchs, der eine unbeweg-
liche Sache betrifft, ordnet die Vollstreckungsbehörde 
an, dass die Sache an Treuhänder herauszugeben sei. Die
Treuhänder werden vom Amtsgericht der belegenen Sache
auf Antrag der Vollstreckungsbehörde bestellt. Ist der
Anspruch auf Übertragung des Eigentums gerichtet, so hat
die Auflassung an die Treuhänder als Vertreter der Voll-
streckungsschuldner zu erfolgen. Mit dem Übergang des
Eigentums auf die Vollstreckungsschuldner erlangen die
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Vollstreckungsgläubiger eine Sicherungshypothek für die
Forderung. Die Treuhänder haben die Eintragung der 
Sicherungshypothek zu bewilligen. Die Vollstreckung in
die herausgegebene Sache wird nach den Vorschriften über
die Vollstreckung in unbewegliche Sachen bewirkt.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend, wenn der Anspruch ein
im Schiffsregister eingetragenes Schiff, ein Schiffsbauwerk
oder Schwimmdock, das im Schiffsbauregister eingetragen
ist oder in dieses Register eingetragen werden kann, oder
ein Luftfahrzeug betrifft, das in der Luftfahrzeugrolle ein-
getragen ist oder nach Löschung in der Luftfahrzeugrolle
noch in dem Register für Pfandrechte an Luftfahrzeugen
eingetragen ist.

§ 55
Unpfändbarkeit von Forderungen

Die §§ 850 bis 852 der Zivilprozessordnung gelten ent-
sprechend. Wird die Vollstreckung wegen eines Zwangs-
geldes, eines Bußgeldes, eines Ordnungsgeldes oder wegen
einer Forderung aufgrund der für die Einweisung in eine
Unterkunft wegen Obdachlosigkeit gezahlten Nutzungs-
entschädigung betrieben, so kann die Vollstreckungsbe-
hörde den pfändbaren Teil des Arbeitseinkommens ohne
Rücksicht auf die in § 850c der Zivilprozessordnung vor-
gesehene Beschränkung bestimmen; den Vollstreckungs-
schuldnern ist jedoch so viel zu belassen, wie sie für ihren
notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung ihrer laufenden
gesetzlichen Unterhaltspflichten bedürfen. Bei Pfändungs-
schutzkonten, die nach § 850k Abs. 7 der Zivilprozess-
ordnung eingerichtet werden, kann die Vollstreckungs-
behörde wegen Forderungen nach Satz 2 abweichende
pfändungsfreie Beträge festsetzen.

§ 56
Mehrfache Pfändung einer Forderung

(1) Ist eine Forderung durch mehrere Vollstreckungs-
behörden oder durch eine Vollstreckungsbehörde und ein
Gericht gepfändet, so sind die §§ 853 bis 856 der Zivil-
prozessordnung und § 99 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über
die Rechte an Luftfahrzeugen entsprechend anzuwenden.

(2) Fehlt es an einem Amtsgericht, das nach den §§ 853
und 854 der Zivilprozessordnung zuständig wäre, so ist 
bei dem Amtsgericht zu hinterlegen, in dessen Bezirk die
Vollstreckungsbehörde ihren Sitz hat, deren Pfändungsver-
fügung Drittschuldnern zuerst zugestellt worden ist.

§ 57
Vollstreckung in andere Vermögensrechte

(1) Für die Vollstreckung in andere Vermögensrechte, die
nicht Gegenstand der Vollstreckung in das unbewegliche
Vermögen sind, gelten die vorstehenden Vorschriften ent-
sprechend.

(2) Sind keine Drittschuldner vorhanden, so ist die Pfän-
dung bewirkt, wenn Vollstreckungsschuldnern das Gebot,
sich jeder Verfügung über das Recht zu enthalten, zuge-
stellt ist.

(3) Ein unveräußerliches Recht ist, wenn nichts anderes
bestimmt ist, insoweit pfändbar, als die Ausübung anderen
überlassen werden kann.

(4) Die Vollstreckungsbehörde kann bei der Vollstre-
ckung in unveräußerliche Rechte, deren Ausübung ande-
ren überlassen werden kann, besondere Anordnungen er-
lassen, insbesondere bei der Vollstreckung in Nutzungs-
rechte eine Verwaltung anordnen; in diesem Fall wird 
die Pfändung durch Übergabe der zu benutzenden Sache
an Verwalter bewirkt, sofern sie nicht durch Zustellung 
der Pfändungsverfügung schon vorher bewirkt ist.

(5) Ist die Veräußerung des Rechts zulässig, so kann die
Vollstreckungsbehörde die Veräußerung anordnen.

(6) Für die Vollstreckung in eine Reallast, eine Grund-
schuld oder eine Rentenschuld gelten die Vorschriften über
die Vollstreckung in eine Forderung, für die eine Hypothek
besteht.

(7) Die §§ 858 bis 860 und 863 der Zivilprozessordnung
gelten sinngemäß.

Abschn i t t  3
Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen

§ 58
Verfahren

(1) Der Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen
unterliegen außer den Grundstücken die Berechtigungen,
für welche die sich auf Grundstücke beziehenden Vorschrif-
ten gelten, die im Schiffsregister eingetragenen Schiffe, 
die Schiffsbauwerke und Schwimmdocks, die im Schiffs-
bauregister eingetragen sind oder in dieses Register einge-
tragen werden können, sowie die Luftfahrzeuge, die in der
Luftfahrzeugrolle eingetragen sind oder nach Löschung in
der Luftfahrzeugrolle noch in dem Register für Pfand-
rechte an Luftfahrzeugen eingetragen sind. Auf die Voll-
streckung sind die für die gerichtliche Zwangsvollstre-
ckung geltenden Vorschriften, namentlich die §§ 864 bis
871 der Zivilprozessordnung und das Gesetz über die
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung anzu-
wenden. Bei Stundung und Aussetzung der Vollziehung
geht eine im Wege der Vollstreckung eingetragene Siche-
rungshypothek jedoch nur dann nach § 868 der Zivil-
prozessordnung auf Eigentümer über und erlischt eine
Schiffshypothek oder ein Registerpfandrecht an einem
Luftfahrzeug jedoch nur dann nach § 870a Abs. 3 der 
Zivilprozessordnung sowie § 99 Abs. 1 des Gesetzes über
Rechte an Luftfahrzeugen, wenn zugleich die Aufhebung
der Vollstreckungsmaßnahme angeordnet wird.

(2) Für die Vollstreckung in ausländische Schiffe gilt 
§ 171 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die
Zwangsverwaltung, für die Vollstreckung in ausländische
Luftfahrzeuge § 106 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über Rech-
te an Luftfahrzeugen sowie die §§ 171h bis 171n des Ge-
setzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsver-
waltung.

(3) Die für die Vollstreckung in das unbewegliche Ver-
mögen erforderlichen Anträge der Gläubiger stellt die Voll-
streckungsbehörde. Sie hat hierbei zu bestätigen, dass die
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gesetzlichen Voraussetzungen für die Vollstreckung vor-
liegen. Diese Fragen unterliegen nicht der Beurteilung des
Vollstreckungsgerichts oder des Grundbuchamts. Anträge
auf Eintragung einer Sicherungshypothek, einer Schiffs-
hypothek oder eines Registerpfandrechts an einem Luft-
fahrzeug sind Ersuchen im Sinne des § 38 der Grundbuch-
ordnung und des § 45 der Schiffsregisterordnung.

(3a) Absatz 3 gilt nicht, soweit die Vollstreckungsbe-
hörde im Rahmen der Vollstreckungshilfe tätig wird. Hier
finden, soweit keine abweichende Regelung getroffen ist,
die §§ 866 bis 871 der Zivilprozessordnung entsprechend
Anwendung. Antragsberechtigt ist der Gläubiger der For-
derung.

(4) Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung soll
die Vollstreckungsbehörde nur beantragen, wenn festge-
stellt ist, dass der Geldbetrag durch Vollstreckung in das
bewegliche Vermögen nicht beigetrieben werden kann.

(5) Soweit der zu vollstreckende Anspruch nach § 10
Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung
und die Zwangsverwaltung den Rechten am Grundstück
im Rang vorgeht, kann eine Sicherungshypothek unter der
aufschiebenden Bedingung in das Grundbuch eingetragen
werden, dass das Vorrecht wegfällt.

§ 59
Vollstreckung gegen Rechtsnachfolger

Ist nach § 58 eine Sicherungshypothek, eine Schiffs-
hypothek oder ein Registerpfandrecht an einem Luftfahr-
zeug eingetragen worden, so bedarf es zur Zwangsverstei-
gerung aus diesem Recht nur dann eines Bescheides nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2 auf Duldung der Vollstreckung, wenn
nach der Eintragung dieses Rechts ein Eigentumswechsel
eingetreten ist. Satz 1 gilt sinngemäß für die Zwangsver-
waltung aus einer nach § 58 eingetragenen Sicherungs-
hypothek.

Abschn i t t  4
Ergänzende Vorschriften

§§ 60 bis 63
(weggefallen)

§ 64
Dinglicher Arrest

(1) Zur Sicherung der Vollstreckung von Geldforderun-
gen kann das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich der mit
Arrest zu belegende Gegenstand befindet, auf Antrag von
Vollstreckungsgläubigern den Arrest in das bewegliche
oder unbewegliche Vermögen von Vollstreckungsschuld-
nern anordnen, wenn zu befürchten ist, dass sonst die 
Beitreibung vereitelt oder wesentlich erschwert wird. Das
Amtsgericht kann den Arrest auch dann anordnen, wenn
die Forderung nicht zahlenmäßig feststeht oder wenn sie
bedingt oder betagt ist. In der Arrestanordnung ist ein Geld-
betrag zu bestimmen, bei dessen Hinterlegung die Vollzie-
hung des Arrestes gehemmt ist und die getroffenen Voll-
zugsmaßnahmen aufzuheben sind.

(2) Die Vollstreckungsbehörde stellt die Arrestanord-
nung zu und vollzieht den Arrest. Die elektronische Über-
mittlung der Arrestanordnung ist ausgeschlossen. Die 
§§ 27 bis 59 dieses Gesetzes, § 929 Abs. 2 und 3 und 
die §§ 930 bis 932 der Zivilprozessordnung sowie § 99 
Abs. 2 und § 106 Abs. 1, 3 und 5 des Gesetzes über Rech-
te an Luftfahrzeugen finden entsprechende Anwendung.

§ 65
Verwertung von Sicherheiten

(1) Wird eine Geldforderung, die nach diesem Gesetz
bereits vollstreckt werden darf, bei Fälligkeit nicht erfüllt,
können Vollstreckungsgläubiger Sicherheiten, die ihnen
zur Sicherung dieser Forderung gestellt sind oder die sie
zu diesem Zwecke sonst erlangt haben, durch die Voll-
streckungsbehörde nach den Vorschriften dieses Teils ver-
werten. Soweit zur Verwertung Erklärungen der Voll-
streckungsschuldner erforderlich sind, werden sie durch
Erklärungen der Vollstreckungsgläubiger ersetzt.

(2) Die Sicherheiten dürfen erst verwertet werden, wenn
den Vollstreckungsschuldnern die Verwertungsabsicht be-
kanntgegeben und seit der Bekanntgabe mindestens eine
Woche verstrichen ist.

§ 66
Rechtsbehelfe

Wegen Vollstreckungsmaßnahmen nach diesem Teil, die
Verwaltungsakte sind, findet ein Widerspruchsverfahren
nicht statt. § 9 des Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung über den Ausschluss der aufschie-
benden Wirkung der Klage bleibt unberührt; § 80 Abs. 4
bis 8 der Verwaltungsgerichtsordnung ist entsprechend
anzuwenden.

§§ 67 bis 70
(weggefallen)

Teil 2
Erzwingung von Handlungen, 

Duldungen und Unterlassungen

§ 71
Anwendung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit

und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt

(1) Verwaltungsakte, die auf die Herausgabe einer Sache
oder auf eine sonstige Handlung oder eine Duldung oder
Unterlassung gerichtet sind und die nicht unter § 2 Abs. 1
fallen, werden, auch wenn sie nicht der Gefahrenabwehr
dienen, nach dem Vierten Teil des Gesetzes über die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt
durchgesetzt.

(2) Für die Durchsetzung eines Verwaltungsaktes ist die
Verwaltungsbehörde zuständig, die für seinen Erlass
zuständig ist. Soweit Verwaltungsakte nicht von den in 
§ 6 genannten Behörden erlassen werden, wird das für 
Verwaltungsvollstreckungsrecht zuständige Ministerium
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ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Fachministerium
durch Verordnung die Zuständigkeit abweichend zu regeln.

(3) Hat die Verwaltungsbehörde Verwaltungsvollzugs-
beamte bestellt, so sind diese im Rahmen ihrer Befugnisse
auch zur Durchsetzung von Verwaltungsakten berechtigt,
die nicht der Gefahrenabwehr dienen.

§ 72
Besondere Vorschriften für die 

Herausgabe von Sachen

(1) Wird die Herausgabe oder Räumung eines Grund-
stücks, eines Raumes oder eines Schiffes durchgesetzt, so
sind bewegliche Sachen, die nicht Gegenstand der Vollstre-
ckung sind, der betroffenen Person oder, wenn diese nicht
anwesend ist, ihrem Vertreter oder einer zu der Familie der
betroffenen Person gehörigen oder in deren Wohnung
beschäftigten erwachsenen Person zu übergeben. Andern-
falls sind die Sachen zu verwahren. Die betroffene Person
ist aufzufordern, die Sachen binnen einer bestimmten Frist
abzuholen. Kommt sie der Aufforderung nicht nach, so
kann die Verwaltungsbehörde die Sachen nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes über die Verwertung gepfändeter
Sachen verkaufen und den Erlös verwahren.

(2) Soll die Herausgabe einer beweglichen Sache durch-
gesetzt werden und wird die Sache bei der betroffenen 
Person nicht vorgefunden, so hat sie auf Antrag der Ver-
waltungsbehörde gegenüber den Gerichtsvollziehern zu
Protokoll an Eides statt zu versichern, dass sie die Sache
nicht besitze und auch nicht wisse, wo sich die Sache 
befinde. Das Gericht kann beschließen, dass die eides-
stattliche Versicherung in einer von Satz 1 abweichenden,
der Sachlage entsprechenden Fassung abgegeben werden 
darf. Dem Antrag der Verwaltungsbehörde ist eine beglau-
bigte Abschrift des Verwaltungsakts beizufügen. Für das
Verfahren gelten die §§ 478 bis 480, 802f Abs. 4, die 
§§ 802g bis 802i und 802j Abs. 1 und 2 der Zivilprozess-
ordnung entsprechend.

§ 73
Öffentlich-rechtliche Verträge

Die §§ 71 und 72 gelten entsprechend für öffentlich-
rechtliche Verträge, in denen Schuldner sich zu einer Hand-
lung, Duldung oder Unterlassung verpflichten und der
sofortigen Vollstreckung unterworfen haben.

Teil 3
Kosten

§ 74
Kosten der Vollstreckung wegen Geldforderungen

(1) Für Amtshandlungen nach Teil 1 werden Kosten
(Gebühren und Auslagen) erhoben. Kostengläubiger ist der
Rechtsträger, dessen Behörde die Amtshandlungen vor-
nimmt, bei Auslagen auch der Rechtsträger, bei dessen
Behörde die Auslagen entstanden sind.

(2) Die Kosten tragen die Vollstreckungsschuldner. Meh-
rere Vollstreckungsschuldner haften als Gesamtschuldner.

(3) Die Gebührenschuld entsteht, sobald Schritte zur
Ausführung der Amtshandlung unternommen worden sind,
bei schriftlichen oder in elektronischer Form vorgenom-
menen Amtshandlungen jedoch erst mit der Absendung 
des Schriftstücks oder des elektronischen Dokuments. Die
Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der
Aufwendung des zu erstattenden Betrages.

(4) Die Kostenschuld ist sofort fällig. Sie kann ohne
besonderen Leistungsbescheid mit der Hauptforderung 
beigetrieben werden.

(5) Im Übrigen gelten die §§ 9, 12 und 14 des Verwal-
tungskostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt entspre-
chend. Auslagen sind insbesondere auch solche Beträge im
Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 6 des Verwaltungskostengeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt, die von Vollstreckungs-
behörden oder von Vollstreckungsgläubigern Gerichtsvoll-
ziehern nach dem Justizkostengesetz zu zahlen sind.

§ 74a
Kosten der Erzwingung von Handlungen, 

Duldungen und Unterlassungen

(1) Für ihre Amtshandlungen zur Durchsetzung von
Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen, die nicht
unter § 2 Abs. 1 und 2 fallen, erheben die in § 1 genann-
ten Behörden Kosten (Gebühren und Auslagen).

(2) Die Kosten schuldet die Person, gegen die sich die
Amtshandlung richtet. Richtet sich die Amtshandlung
gegen mehrere Personen, so haften diese als Gesamt-
schuldner.

(3) § 7b Abs. 2 und 6 sowie § 74 Abs. 3 gelten entspre-
chend. Im Übrigen sind die §§ 4 und 7 Abs. 1 sowie die 
§§ 9, 12 bis 14 des Verwaltungskostengesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt entsprechend anzuwenden.

§ 74b
Verordnungsermächtigung

(1) Das für Verwaltungsvollstreckungsrecht zuständige
Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
für Verwaltungskostenrecht zuständigen Ministerium die
einzelnen Amtshandlungen, für die Gebühren erhoben wer-
den sollen, und die Höhe der Gebühren durch Verordnung
zu bestimmen.

(2) Für die Vollstreckung wegen Geldforderungen sind
feste Gebühren oder Vomhundertsätze festzulegen. Mahn-,
Pfändungs-, Wegnahme- und Verwertungsgebühren kön-
nen abweichend von § 3 Abs. 2 Satz 2 des Verwaltungs-
kostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt so bemessen
werden, dass sie einerseits den Verwaltungsaufwand
berücksichtigen und andererseits in einem angemessenen
Verhältnis zur Höhe der Forderung oder dem Wert der 
Sache stehen, die gepfändet oder verwertet werden soll.

(3) Für die Erzwingung von Handlungen, Duldungen 
und Unterlassungen sind die Gebührensätze nach dem Ver-
waltungsaufwand oder nach dem Wert des Gegenstandes
der Amtshandlungen zu bemessen.
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Teil 4
Schlussvorschriften

§ 75
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf Schutz
personenbezogener Daten (Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung
mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes und Artikel 6 
Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt),
auf körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person
(Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes und Artikel 5 Abs. 2
der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt) und der Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes
und Artikel 17 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt)
eingeschränkt.

§ 76
Entscheidungen der ordentlichen Gerichte

Soweit dieses Gesetz den ordentlichen Gerichten und den
Gerichtsvollziehern Aufgaben zuweist, gelten vorbehalt-
lich abweichender Regelungen für das Verfahren und für
die Anfechtung ihrer Entscheidungen sowie für die Rechts-
behelfe gegen Maßnahmen der Gerichtsvollzieher die
Zivilprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz.

§ 77
Verweisungen

Soweit in diesem Gesetz auf Vorschriften der Zivilpro-
zessordnung verwiesen wird und nicht etwas anderes
bestimmt ist, treten an die Stelle des Vollstreckungsgerichts
die Vollstreckungsbehörde und an die Stelle eines nach 
der Zivilprozessordnung erforderlichen vollstreckbaren
Titels die in § 2 Abs. 1 und 2 genannten Vollstreckungs-

urkunden, soweit für sie die Vollstreckungsvoraussetzun-
gen des § 3 vorliegen.

§ 78
Übergangsvorschriften

(1) Regelungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
des Landes Sachsen-Anhalt, die auf Verbandsgemeinden
und ihre Bediensteten anzuwenden sind, gelten entspre-
chend für Verwaltungsgemeinschaften.

(2) Vollstreckungsverfahren nach dem Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, die vor dem
allgemeinen Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung ver-
waltungsvollstreckungs- und verwaltungsverfahrensrecht-
licher Vorschriften eingeleitet waren, werden nach den 
bis dahin geltenden Regelungen abgewickelt, sofern sich
nicht aus § 39 des Gesetzes betreffend die Einführung der
Zivilprozessordnung Abweichendes ergibt.

(3) Bis zum Inkrafttreten der Verordnung nach § 74b 
Abs. 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt werden Gebühren nach den vor dem 
allgemeinen Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung ver-
waltungsvollstreckungs- und verwaltungsverfahrensrecht-
licher Vorschriften geltenden Regelungen erhoben.

§ 79
(weggefallen)

§ 80
Außerkrafttreten

§ 78 Abs. 3 tritt im Zeitpunkt des Inkrafttretens der auf
Grundlage des § 74b Abs. 1 erlassenen Verordnung außer
Kraft.


